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"Experten geben Auskunft" 
————————————————————————————————————— 
 

Frage 6: Überholen bei Verkehrsinseln 
————————————————————————————————————— 

Frage: 
Wie sieht es rechtlich aus, wenn ein Fahrzeuglenker ein vor ihm fahrendes Fahr-

zeug bei einer Fussgängerinsel überholt? Konkrete Situation: Vor und nach der 

Schutzinsel ist eine Leitlinie markiert und die Insel ist nicht mit dem Signal Nr. 2.34 

(Hindernis rechts umfahren) bestückt. Die Insel steht innerorts, nicht im direkten 

Bereich einer Verzweigung bzw. Einmündung und der weitere Verlauf der Strasse 

ist auf einer Länge von ca. 80 m einsehbar. 

————————————————————————————————————— 

Antwort: 
VRV, Art. 7 Abs. 3, 1. Halbsatz: An Verkehrsinseln ist rechts vorbeizufahren. Dies 

gilt selbstverständlich auch dort, wo eine Fahranordnung nach Art. 24 Abs. 1 lit. b 

SSV („Hindernis rechts umfahren“, vgl. 2.34 Anhang 2 SSV) fehlt. Sofern nun der 

auf einer Strasse im Gegenverkehr fahrende Führer im Rahmen des Überholvor-

ganges die Verkehrsinsel links passiert, verstösst er gegen diese VRV-Bestim-

mung. Aus dem Vorhandensein einer Leitlinie kann der links fahrende Fahrzeug-

führer nichts zu seinen Gunsten ableiten. 

Von diesem Rechtsfahrgebot bei Verkehrsinseln bestehen nur drei Ausnahmen: 

- Linksabbiegende dürfen an Inseln in der Mitte von Verzweigungen links 

vorbeifahren (VRV, Art. 7 Abs. 3, 2. Halbsatz). 

- Die Durchfahrt zwischen Haltestellen-Inseln ist gestattet, sofern keine Strassen-

bahn – oder ein anderes öffentliches Verkehrsmittel – sich dort befindet oder 

herannaht (VRV, Art. 7 Abs. 4). 

- Auf Einbahnstrassen darf rechts oder links an Verkehrsinseln vorbeigefahren 

werden (VRV, Art. 37 Abs. 2). 

————————————————————————————————————— 

 


